
Hinweis	zum	widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärungen innerhalb von zwei Wochen ohne An-
gabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Versicherungsbestimmun-
gen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
Vertragsinformationen (Produktinformationsblatt und Versicherungsinforma-
tion) und diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: Baden-Badener Versicherung AG, Schlackenbergstr. 20, 66386 St. Ingbert. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu 
richten: 06894-915 468.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir 
erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit nach Zugang des Wi-
derrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustim-
mung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der 
Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren gesamten Beitrag.
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Verträge von beiden Seiten 
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurden, bevor Sie Ihr Wi-
derrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr 
ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht 
bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Leistungsoptimierung
Die bestehenden Versicherungsverträge (Unfall, Hausrat, Glas, Haftpflicht) 
werden jeweils von uns ab der ersten, auf die Einführung neuer verbesserter 
Bedingungswerke folgenden Hauptfälligkeit, automatisch angepasst. Eine Um-
gestaltung des vereinbarten Vertragstyps ist ausgeschlossen.
Der Versicherungsnehmer wird zur Hauptfälligkeit von uns über die neuen 
Leistungen bzw. Erweiterungen informiert. Die neuen Leistungen bzw. Erwei-
terungen gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb einer Frist von sechs Wochen ab Zugang des Ankündigungsschreibens 
schriftlich widerspricht. Die jeweiligen Versicherungsverträge werden bei Wi-
derspruch im bisherigen Umfang weitergeführt.

Beitragsanpassung
Die ausgewiesenen Beiträge zur Hausrat-, Glas- und Haftpflichtversicherung 
berücksichtigen besondere Vereinbarungen über die Zugehörigkeit zur jewei-
ligen Tarifgruppe. Sie sind im weiteren für die Hausrat- und Haftpflichtversi-
cherung abhängig vom Schadenverlauf der Gesellschaft (Beitragsanpassungs-
klausel der AHG, HRB), für die Glasversicherung von der Preisentwicklung für 
Verglasungsarbeiten (§6 Allgemeine Glasbedingungen). Sie können jeweils 
neu getroffen werden und werden dann zur Hauptfälligkeit des Beitrages wirk-
sam. Führt dies zu einer Beitragserhöhung eines der Versicherungsverträge, 
so kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die Beitragserhöhung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
betroffenen Versicherungsvertrages/der betroffenen Versicherungsverträge 
kündigen.

Entbindung	von	der	schweigepflicht
Mir ist bekannt, dass der Versicherer -soweit hierzu ein Anlass besteht- Anga-
ben über meinen Gesundheitszustand, auch über frühere Erkrankungen oder 
Unfälle, und über frühere, bestehende oder beantragte Versicherungsverträge 
bei anderen Unfall-, Kranken- oder Lebensversicherern zur Beurteilung der 
Risiken eines von mir beantragten Vertrages überprüft. Zu diesem Zweck be-
freie ich Ärzte, Zahnärzte, Angehörige anderer Heilberufe sowie Angehörige 
von Krankenanstalten und Gesundheitsämtern, die mich in den letzten 10 Jah-
ren vor Antragstellung untersucht, beraten oder behandelt haben, von ihrer 
Schweigepflicht -und zwar auch über meinen Tod hinaus- und ermächtige sie, 
dem Versicherer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für 
Angehörige anderer Kranken-, Lebens- und Unfallversicherer, mit denen ich 
bisher in Vertragsbeziehungen stand oder stehe. Diese Ermächtigung endet 
fünf Jahre nach Antragstellung. Mir ist ferner bekannt, dass der Versicherer 
zur Beurteilung seiner Leistungspflicht auch Angaben überprüft, die ich zur Be-
gründung etwaiger Ansprüche mache oder die sich aus von mir eingereichten 
Unterlagen (z. B. Bescheinigungen, Atteste) sowie von mir veranlassten Mittei-
lungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen eines Heilberufes ergeben.  
Auch zu diesem Zweck befreie ich die Angehörigen von Heilberufen oder 
Krankenanstalten, die in vorgelegten Unterlagen genannt sind oder die an der 
Heilbehandlung beteiligt waren, von ihrer Schweigepflicht; dabei hat die Gel-
tendmachung eines Leistungsanspruches die Bedeutung einer Schweigepflicht-
entbindung für den Einzelfall. Von der Schweigepflicht entbinde ich auch zur 
Prüfung von Leistungsansprüchen im Falle meines Todes. Die Schweigepflicht- 
entbindung für die Leistungsprüfung bezieht sich auch auf die Angehörigen von 
anderen Unfall-, Kranken- oder Lebensversicherern, die nach dort bestehen-
den Versicherungen befragt werden dürfen.
Diese Erklärung gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die 
von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die die Be-
deutung dieser Erklärung nicht selbst beurteilen können.

Einwilligungsklausel	nach	dem	Bundesdatenschutzgesetz	
(Bdsg)
Ich willige ferner ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, 
die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderung) ergeben, an Rückversicherer 
zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung, an die 
Zurich Versicherungsgruppe zur Vertrags- bzw. Schadenbearbeitung im Rah-
men geschlossener Funktionsausgliederungsverträge  sowie zur Beurteilung 
des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und an den HUK-Ver-
band (Verband der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer 
und Rechtsschutzversicherer e. V.) zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustan-
dekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig 
beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich willige 
ferner ein, dass die Baden-Badener Versicherung AG meine allgemeinen An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führt 
und an die für mich zuständigen Vermittler weitergibt, soweit dies der ord-
nungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt 
werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Ver-
tragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, 
dass die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsda-
ten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanz-
dienstleistungen nutzen dürfen.
Diese Einwilligung gilt in Verbindung mit dem „Merkblatt zur Datenverarbei-
tung“, das Sie mit dem Versicherungsschein übersandt bekommen.

Baden Badener
Einfach fair.




